O

Gagellschaftsstrasse 45, CH-3012 Bem
Telefon ++41{31) 302 01 61, Fax ++41(31) 302 00 &2
E-Mail: info@humanrights.ch, Wabsibe: www humannghts.ch

Menschenrechte Schwelz MERS
Associabion suisse pour les droits de la personne
Human Rights Switzerdand

Session 3. — 21. Marz 2003

Dieser Rickblick fasst die Geschéfte der vergangenen Session zusammen, welche einen
klaren Menschenrechtsbezug aufwei sen.

Herausgeber: Menschenrechte Schweiz MERS, Bern

Fir Informationen: Dr. Martina Caroni 026 496 30 46
Christina Hausammann 031 302 03 39
Daniela Schwegler 0552431371

Mit finanzieller und ideeller Unterstiitzung der
Schweizer Sektion von Amnesty | nternational

=  Viele weitere Informationen zu Menschenrechtsthemen mit einem Bezug zur Schweiz
finden Sie unter ywww.humanrights.ch|

=  Einen zweimonatlich erscheinenden Newsletter konnen Sie kostenlos bestellen unter
i nfo@humanrights.ch|



http://www.humanrights.ch/
mailto:info@humanrights.ch

>

| -—

Menschenrechte im Parlament

e Geschafte im Zusammenhang mit internatio-
nalen Konventionen

Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung. Internationales

Ubereinkommen
01.052

Im zweiten Anlauf hat der Stéanderat mit 20 gegen 2 Stimmen ohne gréssere Diskussion dem
Bundesbeschluss betreffend die Anerkennung der Zustandigkeit des Uno-Ausschusses zur
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (CERD) fir die Entgegennahme und Er-
Orterung von Mitteilungen gemass Artikel 14 des Antirassismusabkommens von 1965 zuge-
stimmt. Der Standerat hatte das Geschéft in der Sommersession 2002 an die Kommission zu-
rickgewiesen, well er die Notwendigkeit, die Winschbarkeit sowie die Auswirkungen der
Anerkennung fur die Schweiz besser abgeklart haben wollte.
Nachdem der Nationalrat seine Zustimmung bereits in der Wintersession 2001 gegeben hatte,
steht nun der Anerkennung des Individualbeschwerdeverfahrens durch die Schweiz nichts
mehr im Wege.

Stand des Geschéfts. v/

Rassendiskriminierung. Periodische Berichte an die Aussenpolitischen

Kommissionen
03.3001 Postulat APK-SR

Im Rahmen der Diskussion um die Anerkennung des Mitteilungsverfahren in Artikel 14
Ubereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung hat der Standerat
gleichzeitig auch ein Postulat seiner Aussenpolitischen Kommission diskutiert, welches den
Bundesrat beauftragt, die periodischen Berichte der Schweiz an den Uno-Ausschuss zur Be-
seitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (CERD) vorgéngig den Aussenpolitischen
Kommissionen zur Stellungnahme vorzulegen. Ausschlag fir den Vorstoss gab der letzte Be-
richt der Schweiz an den CERD vom Februar 2002. Verschiedene Standesvertreter stiessen
sich daran, dass in dem Bericht Tatsachen aufgelistet worden waren (wie z. B. Nichteinblrge-
rungsentscheide, oder nicht vorhandenes Auslanderstimmrecht in kommunalen oder kantona-
len Angelegenheiten), die nichts mit Rassendiskriminierung zu tun hétten. Eine Mehrheit der
Aussenpolitischen Kommission war deshalb der Meinung, dass solch ,,angeblicher” Rassis-
mus ,,die Kantone oder einen Teil der Kantone, oder gewisse Gemeinden oder vor allem die
Mehrheit ihrer Blrgerinnen und Birger beleidigen® konne. Das Postulat wurde vom Standerat
Uberwiesen.



Ubersicht tiber die von der Schweiz anerkannten Beschwerdeverfahren der wichtigs-

ten UNO-Menschenrechtsvertrage
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Europarat

Von der Schweiz anerkannt.

03.004 / 03.006 Bericht des Bundesrates und der Parlamentarier-Delegation

National- und St&nderat haben vom Bericht des Bundesrates sowie der Parlamentarier-
Delegation Uber die Aktivitdten des Europarates sowie die Aktivitdten der Schweiz in den
verschiedenen Gremien des Europarates Kenntnis genommen. Mit Blick auf die Sicherung
der Menschenrechte sind folgende Punkte hervorzuheben:

e Im Jahr 2002 wurden die Bundesrepublik Jugoslawien und Bosnien-Herzegowina als 44. und 45.
Mitglied in den Europarat aufgenommen. Der Beitritt von Monaco als 46. Mitglied steht kurz be-
VOor.

«  Am 3. Ma 2002 wurde vom Ministerkomitee das Zusatzprotokoll Nr. 13 zur Abschaffung der To-
desstrafe unter allen Umstanden zur Unterzeichnung aufgelegt. Die Schweiz hat dieses Zusatzpro-
tokall, an dessen Ausarbeitung sie sich aktiv beteiligt hatte, gleichentags unterzeichnet und ratifi-
Ziert.



* Am 11. Juli 2002 hat das Ministerkomitee die Richtlinien tber die Menschenrechte und den
Kampf gegen den Terrorismus, das erste derartige international e Rechtsdokument, verabschiedet.
Diese Richtlinien, von einer Expertinnen- und Expertengruppe unter Schweizer Vorsitz ausgear-
beitet, folgen dem Grundsatz, dass der Kampf gegen den Terrorismus nicht unter Missachtung der
Grundwerte des Europarates (Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaat) gefiihrt werden darf.
Am 19. Juli 2002 hat Mary Robinson, damals noch Hochkommissarin fir Menschenrechte der
Vereinten Nationen, dazu aufgerufen, diese Richtlinien auch ausserhalb des Europaratsgebietes
umzusetzen.

+ Der Lenkungsausschuss fiir Menschenrechte (CDDH) hat seine Uberlegungen tiber die Mittel zur
langfristigen Sicherung des Funktionierens des Européischen Gerichtshofs fir Menschenrechte
fortgesetzt. Er wird im Juni 2003 dem Ministerkomitee seinen Schlussbericht betreffend Mass-
nahmen zur langfristigen Sicherung des Funktionierens des Gerichtshofs zuleiten. Die Schweiz hat
die Zahlung eines freiwilligen Beitrags in der Hohe von 250 000 Franken angekindigt, um hier
zur Lésung der Probleme beizutragen.

* Das Ministerkomitee nahm am 30. April 2002 eine Empfehlung tber den Schutz von Frauen vor
Gewalt an. Zur Unterstitzung der Umsetzung der Empfehlung wurde eine Expertinnen- und Ex-
pertengruppe eingesetzt, die insbesondere Indikatoren zur Messung von Gewalt gegen Frauen er-
arbeiten soll. Im Rahmen der Aktivitdten zur Bekémpfung von Menschenhandel ist sodann die
Ausarbeitung einer Konvention des Europarates gegen Menschenhandel in Diskussion. Der Len-
kungsausschuss fir die Gleichstellung von Frau und Mann (CDEG) hat dafiir eine Machbarkeits-
studie in Auftrag gegeben.

* Im Februar 2002 fand die erste Folgekonferenz des Europarates zur Weltkonferenz gegen Rassis-
mus (WCAR) statt, an der auch die Schweiz teilnahm. Diskutiert wurde, wie die Forderungen des
WCAR in Nationalen Aktionsplanen umzusetzen seien.

» Die Eidgentssische Kommission gegen Rassismus (EKR) nahm vom 14. bis 17. November mit
Beobachterstatus am 2. Runden Tisch des Europarates mit den nationalen Menschenrechtsinstitu-
tionen teil.

» Fur die Européaische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) wurde vom Minister-
komitee im Juni 2002 ein Statut verabschiedet, welches die Aufgaben und Kompetenzen von EC-
RI festschreibt und das Anforderungsprofil fir die von den Regierungen zu ernennenden Mitglie-
der, welche unabhéngig und unparteiisch sein missen, festhalt.

Schweizer Delegation im Europarat
Die Delegation besteht aus 6 Delegierten und 6 Stellvertreter/-innen:

Nationalrat: Stander at

Préasidentin: Lisbeth Fehr (SVP, Zirich) Dick Marty (FDP, Tessin)
Vizeprasident: Andreas Gross (SP, Zlrich,) Maximilian Reimann (SV P, Aargau)
Claude Frey (R, Neuchétel)

Francois Lachat (CVP, Jura)

Sellvertreter/-innen: Lili Nabholz (FDP, ZiU- Sellvertreter: Pierre-Alain Gentil (SP, Jurd);
rich), Walter Schmied (SVP, Bern), Ruth-Gaby Theo Maissen (CV P, Graubiinden)
Vermot-Mangold (SP, Bern), Rosmarie Zapfl

(CVP, Zirich)

Aufhebung von Bundessteuerbestimmungen, die gegen Artikel 6 EMRK

verstossen
02.303 Initiative Kanton Jura

Diskussionslos hat der Sanderat einer Standesinitiative des Kantons Jura Folge gegeben, mit
der dieser die Bundesversammlung auffordert, digjenigen Bestimmungen des Bundesgesetzes
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Uber die direkte Bundessteuer aufzuheben oder zu andern, die dem Entscheid J.B. gegen die
Schweiz des Européischen Gerichtshofes fir Menschenrechte vom 3. Mai 2001 zuwiderlau-
fen. In dieser Beschwerdesache entschied der Gerichtshof, dass die schweizerischen Behdrden
das aus dem Fairnessgebot von Art. 6 der Europaischen Menschenrechtskonvention (EMRK)
abgeleitete Recht zu schweigen und das Verbot des Zwangs zur Selbstbeschuldigung verletzt
haben, indem sie den Beschwerdefiihrer wegen Verletzung seiner Mitwirkungspflicht im
Steuerhinterziehungsverfahren wiederholt mit Ordnungsbussen bestraften.

Stand des Geschéfts: =

Kanton Jura. Abschaffung der ,Erbenbusse* (WAK/RK)

Kanton Tessin. Abschaffung der ,,Erbenbusse® (WAK/RK)
01.300/01.301

Als Zweitrat hatte sich der Nationalrat mit den Standesinitiativen der Kantone Jura und Tes-
sin zu befassen. Beide Initiativen verlangen die Aufhebung der im Bundesgesetz tber die di-
rekte Bundessteuer verankerten Haftung der Erben fir Bussen, die dem Erblasser wegen
Steuerhinterziehung auferlegt worden sind. Dartiber hinaus schlagt der Kanton Tessin mit sei-
ner Standesinitiative auch eine Anderung des Bundesgesetzes (iber die Steuerharmonisierung
vor, damit es den Kantonen erlaubt wirde, auch auf die Erhebung von Nachsteuern wegen
Steuerhinterziehung zu verzichten. 1997 hat der Europaische Gerichtshof fir Menschenrechte
in zwel Schweizer Féllen entschieden, dass die hiesige Praxis, die Erben fir die Steuerstrafen
des Erblassers verantwortlich zu machen, der in Art. 6 Abs. 2 der Européischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) garantierten Unschuldsvermutung im Strafverfahren zuwiderlauft,
da es den Erben regelméssig unmaglich ist, sich auch nur im Ansatz zu verteidigen, haben sie
doch die betreffende Straftat (d.h. die Steuerhinterziehung) gar nicht begangen.

Der Nationalrat beschloss einstimmig, der Standesinitiative des Kantons Jura Folge zu geben.
Im Gegensatz zum Sténderat entschied der Nationalrat ferner mit 79 zu 66 Stimmen, auch der
weitergehenden Tessiner Standesinitiative Folge zu geben.

Stand des Geschéfts: v/

Aus dem Aktivitatsbericht des Européischen Gerichtshofes fiir Menschenrechte

Im Jahr 2002 féllte der Gerichtshof 844 Sachurteile (4 die Schweiz betreffend). 577 Be-
schwerden erklarte er fir zulassig (1 Schweizer Beschwerde) und 17915 fur unzuléssig bzw.
strich sie aus dem Register der hangigen Verfahren (182 Schweizer Beschwerden). In 630 Ur-
teilen wurde zumindest eine Verletzung der EMRK festgestellt (in 2 der Urteile gegen die
Schweiz) und in 151 Urteilen konnte der Gerichtshof das Erreichen einer gutlichen Einigung
feststellen. Schliesslich wurden im vergangenen Jahr 30'828 neue Beschwerden eingereicht
(275 aus der Schweiz). Diese Zahlen liegen im Rahmen der Vorjahreszahlen — mit Ausnahme
der sprunghaft angestiegenen Unzulassigkeitsentscheide (2001: 8'989).

Die Falle, welche die Schweiz betreffen, sind auf der Website von MERS unter
www.humanrights.chfschwei z'umsetzung_europa/egmr.html abrufbar.

UNO-Ubereinkommen gegen Terrorismusfinanzierung und Bombenterro-

rismus. Ratifikation (RK)
02.052

Der Ratifizierung der beiden UNO-Ubere nkommen zur Terrorismusbekampfung steht nichts
mehr im Wege. Der Nationalrat stimmte den Anderungen des Strafgesetzbuches sowie der
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Anpassung weiterer Gesetze einstimmig zu und schloss sich vollumfénglich dem Stéanderat
an.

Umstritten war vor allem der Beschluss des Standerates, dass Kéufer von Handy-Prepaid-
Karten kinftig registriert und die Daten zwei Jahre lang aufbewahrt werden missen. Obwohl
sich die Mehrheit der vorberatenden Kommission gegen ene solche Registrierung ausgespro-
chen hatte, vermochte sich der von Doris Leuthard (CVP, Aargau) fur die Kommissionsmin-
derheit eingebrachte Antrag auf Registrierung mit 124 zu 27 Stimmen durchzusetzen. Bun-
desrédtin Ruth Metzlers unterstiitze diesen Antrag, da Prepaid-Karten insbesondere im Ausland
wiederholt von mutmasslichen Terroristen verwendet worden seien. Gefolgt ist der National-
rat der kleinen Kammer auch bei der Streichung der Terrorismus-Strafhorm, welche der Bun-
desrat einfuhren wollte. Ebenso bejahte er die Einfuhrung einer Strafnorm zur Terrorismusfi-
nanzierung, wobel Spenden an Hilfswerke und vdlkerrechtskonforme Handlungen nicht von
dieser Norm erfasst werden.

In der Gesamtabstimmung sprach sich der Nationalrat mit 127 gegen eine Stimme fir die
Vorlage aus.

Stand des Geschéftes: v/

Weltweite Chemiewaffenabristung. Weitere Abristungsmassnahmen
01.069

Nach dem Nationalrat hat nun auch der St&nderat den Entwurf fir ein Bundesgesetz Uber die
Unterstitzung der Abrtstung und Nonproliferation von Chemiewaffen sowie den Bundesbe-
schluss Uber die Unterstiitzung der weltweiten Chemiewaffenabristung beraten und einstim-
mig verabschiedet. Mit dem genehmigten Rahmenkredit Gber 17 Millionen Franken fur die
nachsten funf Jahre sollen prioritér die Abriistungsbemiihungen in der Russischen Foderation
unterstiitzt werden.

Stand des Geschéftes: v/

Schweiz und Internationales Jahr des Wassers
03.5028 Frage Galli Remo (CVP, Bern)

2003 ist das UNO-Jahr des Wassers. Remo Galli verlangte vom Bundesrat daher Auskunft
Uber die Form sowie die finanziellen und administrativen Mittel des schweizerischen Enga
gements zum UNO-Jahr des Wassers.

In seiner schriftlichen Antwort fihrte der Bundesrat aus, dass das Bundesamt fur Wasser und
Geologie (BWG), das Bundesamt fir Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) sowie die Di-
rektion fur Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) ihre entsprechenden Téatigkeiten in ei-
nem nationalen Aktionsprogramm zusammengefasst hétten, das durch Projekte und Pro-
gramme in Partnerstaaten der Schweiz abgerundet werde. Hierzu hétten das BWG 1 Mio.
Franken, das BUWAL 1,5 Mio. Franken und die DEZA 2 Mio. Franken in ihren Budgets aus-
geschieden. In der Schweiz werde das Jahr des Wassers offiziell am 21. Méaz mit einer
Kundgebung zum Thema Wasser auf dem Bundesplatz lanciert. Geplant seien ferner eine
Wanderausstellung, Aktivitdten in Schulen und mit den Medien sowie Projekte in alen
Sprachregionen der Schweiz. Auf internationaler Ebene werde die Schweiz u.a. am Weltwas-
serforum in Kyoto von Ende Mé&rz sowie an einem internationalen Wasserforum in Dushanbe
im August teilnehmen.



Neuer General Comment des Ausschusses fir wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte zum Recht auf Wasser

In seinem General Comment 15 hat der Ausschuss fur wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte ausgefihrt, dass sich sowohl aus dem Recht auf Gesundheit in Art. 12 Abs. 1 Pakt |
as auch aus dem Recht auf einen angemessenen Lebensstandard in Art. 11 Pakt | ein Recht
auf Wasser ableiten lasse. Dieses Recht auf Wasser gewéahrt allen Menschen einen Anspruch
auf eine gentigende, sichere, qualitativ einwandfreie, zugangliche und diskriminierungsfreie
Versorgung mit Wasser zum personlichen Gebrauch. Dabei betonte der Ausschuss erneut,
dass die im Pakt | gewéhrten Garantien eine dreifache Verpflichtung der Vertragsstaaten be-
grinden: (1) Eine unmittelbar geltende und daher auch gerichtlich durchsetzbare Unterlas-
sungspflicht, die es Vertragsstaaten z.B. untersage, einen bestehenden Zugang zu Trinkwasser
zu verunmaglichen oder zu erschweren; (2) eine Schutzpflicht gegentiber anderen Privaten,
die insbesondere dort Bedeutung erlangen, wo die Wasserversorgung privatisiert sei, und
schliesslich (3) eine Leistungspflicht, welche die Staaten dazu verpflichtet, Massnahmen unter
Ausschopfung aller vorhandenen Ressourcen zu ergreifen, um die Versorgung der gesamten
Bevolkerung mit einwandfreiem Trinkwasser sicherzustellen.

Weltgipfel Gber die Informationsgesellschaft
03.5080 Frage Menétrey-Savary Anne-Catherine (GPS, Waadt)

Der im Dezember 2003 in Genf stattfindende Weltgipfel Uber die Informationsgesellschaft
stand im Mittelpunkt der Frage von Anne-Catherine Menétrey-Savary. Konkret ging es um
den Stand der Vorbereitungen, die damit befassten Amter sowie um den Inhalt des Weltgip-
fels.

Bundesrat Moritz Leuenberger erlauterte, dass die Schweiz neben der logistischen Vorberei-
tung auch die Fuhrungsrolle bei den Inhalten der geplanten Parallelveranstaltungen Uber-
nommen habe. Koordiniert wirden die Arbeiten der betroffenen Bundesbehtrden durch das
Bakom. Die Schweizer Position werde indes durch Vertreter/-innen von Bund und des Kan-
tons Genf, der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und der Medien gemeinsam erarbeitet. NGO
und Medien sollten am Gipfel selber eine entscheidende Rolle spielen. Schliesslich werde die
Thematik des Gipfels auch Fragen Uber den Zugang zu Informationen umfassen und sich
nicht bloss auf eine Technologiediskussion beschranken.

e Sozialrechte/Sozialpolitik

Behinderten-Initiative. Warum wird die Anwendung des verfassungs-

massigen Verhaltnismassigkeitsprinzips verschwiegen?
03.5049 Frage Suter Marc F. (FDP, Bern)

Mit seiner Frage verlangt Marc F. Suter vom Bundesrat Auskunft dartiber, weshalb er ver-
schweige, dass der Grundsatz der Verhadltnismassigkeit bei der Anwendung des Grundrechtes
auf freien Zugang voll zum Tragen komme und bel der Prifung jeder einzelnen Anpassungs-
pflicht berticksichtigt werden misse. Bundesrétin Ruth Metzler legte dar, dass an der Presse-
konferenz vom 27. Februar zur Volksabstimmung vom 18. Mai 2003 die Grinde dargelegt
worden seien, weshalb Bundesrat und Parlament die Initiative ,, Gleiche Rechte fur Behinder-
te" zur Ablehnung empfehlen wirden. Dabei sei nicht verschwiegen worden, dass der Grund-
satz der Verhdtnismassigkeit eine zentrale Rolle bel der Umsetzung der Initiative spiele.
Vielmehr werde ein Aspekt dieses Grundsatzes, die wirtschaftliche Tragbarkeit der Gewahr-




leistung des Rechtes auf Zugang, von der Initiative explizit angesprochen. Bundesrat und Par-
lament seien jedoch der Uberzeugung, dass nicht Gerichte, sondern der Gesetzgeber die
Grundziige der Beurteilung der Verhdtnisméssigkeit erarbeiten solle, da letzterer fur diese
Aufgabe besser geeignet sei. Dies sei der Sinn der monierten Aussage gewesen.

Soziale Sicherheit. Abkommen mit der Republik der Philippinen
02.082

Der St&nderat hat der Ratifizierung eines Abkommens Uber Soziale Sicherheit mit der Repu-
blik Philippinen einstimmig zugestimmt. Die Philippinen sind der erste asiatische Staat, mit
dem die Schweiz ein solches Abkommen abschliesst. Es betrifft einerseits 10°000 philippini-
sche Staatsangehdrige (ein Drittel davon in der Schweiz), andererseits 2° 000 Schweizerinnen
und Schweizer, die auf den Philippinen Ieben. Das Abkommen, welches die AHV und die IV
betrifft, hat unter anderem zur Folge, dass Staatsbirger/-innen der Philippinen, die in der
Schweiz gelebt und gearbeitet haben, insbesondere philippinische Frauen, die nach einer
Scheidung auf die Philippinen zurtickkehren, neu nun ihre Rente exportieren kénnen.

Stand des Geschéfts: =

Pa. Iv. Gross Jost. Patiententestament (RK)
01.431

Der Nationalrat hat einem Vorstoss von Jost Gross (SP, Thurgau), wonach Patiententestamen-
ten kinftig Rechtskraft zukommen soll, mit 152 zu 9 Stimmen Folge gegeben. Die grosse
Kammer ist damit sowohl dem Kommissionsantrag als auch dem Willen aller Patientenorga-
nisationen gefolgt. Der Vorstoss sieht - in Form einer algemeinen Anregung - vor, den Per-
sonlichkeitsschutz im Zivilgesetzbuch zu erganzen. Patientinnen und Patienten sollen im Falle
einer schweren, todbringenden Krankheit selber dartiber entscheiden kénnen, welche Behand-
lung sie wiinschen und welche nicht. Auch soll das Recht auf einen wirdevollen Tod gewahr-
leistet werden. Patiententestamente sollen indes nur insofern rechtsverbindlich sein, alssieim
Zeitpunkt des Todes noch dem aktuellen und mutmasslichen Willen der Patienten entspre-
chen. Pia Hollenstein (GPS, St. Gallen) &usserte in der Debatte die Beflirchtung, dass das ge-
forderte Patiententestament als Hilfsmittel fur fremdbestimmte Lebensbeendigung miss-
braucht werden kénne, denn bei dem zunehmend grosseren Anteil alter Menschen bestehe in
Zukunft weniger die Gefahr eines,, zu viel“ an Behandlung, sondern eines ,,zu wenig®*. Im Be-
richt der Kommission seien die mdglichen problematischen Folgen einer Verbindlichkeitser-
klérung von Patientenverfligungen nicht thematisiert.

Stand des Geschéftes: [

 Politische Rechte/Zivildienst

Zivildienstgesetz. Revision
01.060

Der Sanderat hatte als Zweitrat Uber die Revision des Zivildienstgesetzes zu entscheiden.
Waéhrend im Nationalrat vor alem die aufwandige Gewissensprifung zu Diskussionen Anlass
gab und die Tatsache, dass einerseits hohe Anforderungen an Zivildienstwillige gestellt wer-
den, andererseits bis zu einem Drittel der Rekruten auf dem medizinischen (so genannt ,, blau-
en‘ Weg) vom Militéar wegkommen, stellte sich der Stéanderat auf den Standpunkt, dass die
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jetzige Revision lediglich technischer Natur sei und verschob grundsétzliche Diskussionen auf
eine spétere Revision. Aus demselben Grund entschied er, an der bisherigen Dauer des Zivil-
dienstes von 1,5-ma der Dauer des Militérdienstes festzuhalten und Iehnte, wie bereits der
Nationalrat, die vom Bundesrat vorgeschlagene Kirzung auf den Faktor 1,3-mal ab.
In der Schlussabstimmung stimmte der St&nderat schliesslich der Gesetzesrevision einstim-
mig zu; der Nationalrat verabschiedete sie mit 119 gegen 67 Stimmen.

Stand des Geschéfts. v’

Gewissensfreiheit. Zivildienst statt Gefangnis
02.2022 Petition Schweizerisches Zivildienstkomitee.

Da der Sanderat anlasslich der Diskussion der Revision des Zivildienstgesetzes beschlossen
hat, das heutige System des Zivildienstes nicht grundsétzlich zu diskutieren, beschloss er fol-
gerichtig auch diskussionslos, von der Petition des Schweizerischen Zivildienstkomitees le-
diglich Kenntnis zu nehmen ohne ihr Folge zu geben. Mit 18'000 Unterschriften hatte die Pe-
tition verlangt, dass die Gewissensprifung abzuschaffen und die Anerkennungskriterien des
Zivildienstes auf den Tatbeweis, Zivildienst leisten zu wollen, zu beschrénken sei.

Anderung des Verantwortlichkeitsgesetzes
01.435 Parlamentarische Initiative Regine Aeppli Wartmann (SP, Zrich)

Keine Gnade fand vor der grossen Kammer der Vorstoss von Regine Aeppli Wartmann, der
die parlamentarische Immunitét fir Verstosse gegen das in Art. 261°° StGB verankerte Ras-
sendiskriminierungsverbot aufheben wollte. Mit 107 zu 67 Stimmen beschloss der National-
rat, den Argumenten seiner Kommission zu folgen, wonach der direkte Melnungsaustausch in
der politischen Diskussion gewahrleistet bleiben musse.

Stand des Geschéftes: v/

e Entwicklungszusammenarbeit/Friedens-
politik

Entwicklungszusammenarbeit. Finanzierung
02.086

Einstimmig hat der Sénderat dem Bundesbeschluss Uber die Weiterflihrung der Finanzierung
von wirtschafts- und handel spolitischen Massnahmen im Rahmen der Entwicklungszusam-
menarbeit zugestimmt. Bewilligt wurden 970 Millionen Franken fir das Seco fur die Weliter-
fUhrung entsprechender Massnahmen, was ca. 15 % der Ausgaben fir die Entwicklungszu-
sammenarbeit entspricht. Zu Reden gab im Rat die Frage, ob die Ausgabe mit dem bevorste-
henden bundesrétlichen Sparprogramm zu vereinbaren sei. Da es sich bei der Ausgabe um ei-
nen Rahmenkredit fur funf Jahre handelt, beschloss man, alféllig notwendige K irzungen tber
die Jahresbudgets zu tétigen und damit die Reichweite der 970 Millionen Franken um mehrere
Monate oder Quartale zu verlangern.




Ablosung der militarischen Einsatze durch zivile Hilfe im Kosovo - Be-

richt
02.087

Der Sanderat war as Erstrat mit dem Bericht des Bundesrates tiber den Stand und die weitere
Abldsung militérischer Einsétze durch zivile Hilfe in Kosovo befasst. Der Bericht verdeut-
licht, dass ein Ende der militérischen Prasenz im Kosovo nicht absehbar ist, solange die Sta-
tusfrage ungelost bleibt. Die internationale Staatengemeinschaft muss sich daher auf eine
langfristige Militarprasenz im Kosovo einstellen. In der Anfangsphase der UNMIK (United
Nations Interim Adminstration Mission in Kosovo) leistete die Swisscoy, in Erganzung ihres
militérisch logistischen Grundauftrages, im Rahmen der humanitdren Soforthilfe genietechni-
sche Unterstitzung und trug u.a. durch den Bau von Briicken zur Wiederherstellung des Ver-
kehrsnetzes bei. Mit der Verlagerung des zivilen schweizerischen Engagements weg von der
humanitéren Soforthilfe hin zum Wiederaufbau gesellschaftlicher, politischer und wirtschaft-
licher Strukturen, haben sich auch die Swisscoy-Tétigkeiten in der zivil-militérischen Zu-
sammenarbeit verringert. Da sich der Bericht auf den Stand von Ende August 2002 bezieht,
kindigte Bundesrat Samuel Schmid eine Neuauflage des Berichtes auf Ende 2003 an. Darin
konnten dann auch die Erfahrungen aus den bewaffneten Einsdtzen berticksichtigt werden.
Der Standerat folgte dem einstimmigen Antrag seiner Kommission und nahm stillschweigend
vom Bericht Kenntnis.

Stand des Geschéftes; =

Massnahmen zur zivilen Friedensforderung und Starkung der Menschen-

rechte. Bundesgesetz
02.077

Als Erstrat war der Nationalrat mit dem bundesrétlichen Entwurf des Bundesgesetzes uber
Massnahmen zur zivilen Friedensférderung und Starkung der Menschenrechte befasst. Dieses
Gesetz soll die in Artikel 54 Abs. 2 BV genannten aussenpolitischen Ziele der Achtung und
Starkung der Menschenrechte und der zivilen Friedensforderung aufwerten und in einer ge-
setzlichen Grundlage verankern. Das Gesetz sieht einerseits Massnahmen zur Prévention,
Entschérfung oder Lésung von Gewaltkonflikten vor, namentlich durch Vertrauensbildung,
Vermittlung und friedensbildende Aktivitdten nach Beendigung von gewaltsamen Ausenan-
dersetzungen und andererseits Massnahmen zur Forderung des humanitéren Vélkerrechtes
sowie zur Stéarkung der Menschenrechte.

Nach eingehender Diskussion — namens einer Kommissionsminderheit sowie der SVP-
Fraktion hatte Ulrich Schiter (SVP, Zirich) beantragt, auf die VVorlage nicht einzutreten, da
sie lediglich ein Eldorado fur Funktionére schaffe — sprach sich der Nationalrat mit 116 zu 20
Stimmen deutlich fUr Eintreten aus. Im Rahmen der Detailberatung beantragte Jakob Freund
(SVP, Appenzell Ausserrhoden) nicht nur die Foérderung der birgerlichen, politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, sondern auch den Respekt gegentiber der Reli-
gionszugehorigkeit als Ziel des Gesetzes aufzunehmen. Dieser Antrag blieb indes ebenso
chancenlos - er wurde mit 79 zu 15 Stimmen abgelehnt — wie die Antrége von Ulrich Schlier
(SVP, Zlrich) auf Ausschluss von Auftrégen an NGO zur Projektabwicklung sowie von
Christian Grobet (SP, Genf) auf Unterstiitzung von Instituten — insbesondere auch schwel zeri-
schen -, die sich dem humanitéren Volkerrecht widmen. Bundesrétin Micheline Calmy-Rey
fuhrte in der Debatte aus, dass bereits heute zahlreiche friedensférdernde Aktivitaten von pri-
vaten Organisationen im Auftrag des Bundes ausgefihrt wirden. Zudem koénne es aus politi-
schen Grinden manchmal opportun sein, as private Organisation und nicht als staatliche In-
stanz aufzutreten. Schliesslich sollte die Forderung universitérer Institute im Rahmen des For-
schungsgesetzes erfolgen. Mit 111 zu 18 resp. 116 zu 7 Stimmen wurden diese Antréage vom
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Nationalrat abgelehnt. In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Entwurf mit 107
Zu 24 Stimmen an.
Stand des Geschéfts: =

Massnahmen zur zivilen Konfliktbearbeitung und Menschenrechtsférde-

rung. Rahmenkredit
02.076

Das Bundesgesetz Uber Massnahmen zur zivilen Friedensforderung und Stérkung der Men-
schenrechte sieht mehrjahrige Rahmenkredite fur die im Gesetz vorgesehenen Massnahmen
vor. Der Nationalrat hatte sich als Erstrat auch mit dem diesbeziiglichen Rahmenkredit Uber
240 Millionen Franken fur die Jahre 2004-2007 zu befassen und beschloss mit 111 zu 24
Stimmen Eintreten auf die Vorlage. Der Antrag der Kommissionsminderheit, den Rahmen-
kredit um 40 Mio. auf 280 Mio. Franken zu erhthen, wurde vom Nationalrat mit 88 zu 58
Stimmen abgelehnt. Kein Erfolg beschieden war auch dem Antrag von Theophil Pfister (SVP,
St. Gallen), wonach der Rahmenkredit auf 140 Mio. Franken gekirzt werden sollte, da Aus-
gabensteigerungen im vom Bundesrat vorgeschlagenen Rahmen angesichts der prekdren Bun-
desfinanzen nicht mehr zu verantworten seien; der Antrag wurde mit 101 zu 43 Stimmen ab-
gelehnt. Schliesslich zog Vreni Mller-Hemmi (SP, Zirich) ihren Antrag zurtick, 42 Mio. des
180 Mio.-Rahmenkredit firs VBS zum vorliegenden Rahmenkredit zu transferieren, um da-
mit dem bundesrétlichen Entscheid Rechnung zu tragen, wonach sich kinftig das EDA mit
jahrlich 10,5 Mio. Franken an den Genfer Zentren flr Sicherheitspolitik, Minenrégumung und
demokratische Kontrolle der Streitkréfte beteiligen solle. Mit den aus dem VBS
Rahmenkredit zu fordernden Massnahmen sind aber in erster Linie gerade diese drei Genfer
Zentren gemeint und daher stimme die Hohe des VBS-Rahmenkredites nicht mehr. Die An-
tragstellerin hofft auf Klarung dieser Ungereimtheiten im Sténderat. In der Gesamtabstim-
mung wurde die Vorlage mit 120 zu 27 Stimmen angenommen.

Stand des Geschéftes; =

Zivile friedensférdernde Massnahmen im Rahmen des VBS. Rahmenkre-
dit
02.091
Ebenfalls im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Bundesgesetz Gber Massnahmen zur
zivilen Friedensforderung und Stérkung der Menschenrechte steht ein Rahmenkredit von 180
Mio. Franken fur die Jahre 2004 bis 2007 an das VBS. Mit diesen Mitteln finanziert das VBS
im Wesentlichen das Genfer Zentrum fur Sicherheitspolitik, das Genfer Internationale Zent-
rum fur humanitére Minenrdumung, das Genfer Zentrum fur die demokratische Kontrolle der
Streitkrafte sowie das «International Relations and Security Network» an der ETH Zirich.
Nicht aus finanzpolitischen, sondern aus Grinden der unnétigen Vermischung der Zustandig-
keiten fUr die gleiche Materie, beantragte Ulrich Schlier (SVP, Zirich) im Namen der Kom-
missionsminderheit, auf die Vorlage nicht einzutreten. Mit 133 zu 13 Stimmen beschloss der
Nationalrat jedoch deutlich Eintreten auf die Vorlage und stimmte dann ohne weitere Diskus-
sion dem Rahmenkredit mit 122 zu 10 Stimmen zu.

Stand des Geschéfts. =
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 Kinder/Familie

Inlanderdiskriminierung beim Familiennachzug
03.5014 Frage Jossen Peter (SP, Wallis)

Im Januar hatte das Bundesgericht entschieden, dass sich Schweizer Staatsangehdrige fir den
Nachzug von Familienangehotrigen nicht auf das Freizigigkeitsabkommen mit den EU- und
Efta-Staaten berufen kénnten und daher nicht in den Genuss von dessen glnstigeren Nach-
zugsregelungen kdmen. Das Bundesgericht fuhrte aus, dass dies zwar gegen das Gleichbe-
handlungsgebot verstosse, doch sei es Aufgabe des Gesetzgebers, diese Diskriminierung im
ANAG zu beseitigen. Peter Jossen wollte daher vom Bundesrat wissen, was er in der Sache zu
unternehmen gedenke.

Bundesrétin Ruth Metzler erlauterte, dass das neue Ausléndergesetz, das zur Zeit von der
Staatspolitischen Kommission des Nationalrates behandelt werde, die Regelung des Famili-
ennachzuges durch Schweizer Staatsangehdrige derjenigen des Freiziigigkeitsabkommens mit
der EU angleiche. Auf eine vorgezogene Teilrevision der Nachzugsbestimmungen des ANAG
sei verzichtet worden. In Hinblick auf das Inkrafttreten des Freiziigigkeitsabkommens habe
der Bundesrat jedoch in der Verordnung Uber die Begrenzung der Zahl der Auslénder die
Grundlage fur einen erweiterten Familiennachzug geschaffen, ohne indes einen Rechtsan-
spruch auf einen solchen einzurdumen. Damit solle sichergestellt werden, dass Schweizer
Staatsangehdrige bis zum Inkrafttreten des neuen Ausléndergesetzes beztiglich des Familien-
nachzuges nicht benachteiligt wirden. Mit einem Rundschreiben seien die kantonalen Regie-
rungen auf diese Bewilligungsmdglichkeit hingewiesen worden.

Elternurlaub fur erwerbstatige Mitter und Vater
01.438 Parlamentarische Initiative Teuscher Franziska (GPS, Bern)

Mit 105 zu 58 Stimmen hat es der Nationalrat abgelehnt, der parlamentarischen Initiative flr
einen Elternurlaub fir erwerbstétige Mtter und Véter Folge zu geben. Der Vorstoss hatte el -
nen viermonatigen, bezahlten Elternurlaub fir MUtter und Véater verlangt, damit es den Eltern
ermoglicht werde, ihre Kinder von Geburt an gemeinsam gross zu ziehen und sich die Betreu-
ungs- und Erwerbsarbeit zu teilen. Der Nationalrat folgte indes der Ansicht der Mehrheit der
Kommission fur Soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK), die den Vorstoss aus finanziellen
Grunden und wegen der verschiedenen bereits hangigen familienpolitischen Vorlagen zur Ab-
lehnung empfahl, und lehnte die parlamentarische Initiative ab.

Stand des Geschéftes: v/

Haager Kindesentfihrungsibereinkommen und Bundesverfassung
03.5117 Frage Hubmann Vreni (SP, Zirich)

Haager Kindesentfihrungstbereinkommen. Konsequenzen im Einzelfall
03.5116 Frage Hubmann Vreni (SP, Zurich)

Kinder und Ehescheidung
03.5115 Frage Vermot-Mangold Ruth-Gaby (SP, Bern)

Auslieferung eines Kindes. Haager Konvention
03.5098 Baumann J. Alexander (SVP, Thurgau)

In der Fragestunde des Nationalrates befassten sich vier Fragen mit dem Haager Uberein-
kommen Uber die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentfiihrungen vom 25. Okto-
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ber 1980 (SR 0.211.230.02) und insbesondere mit dem Aspekt der Rickfuhrung entfuhrter
Kinder.

Vreni Hubmann wiinschte zundchst vom Bundesrat Auskunft Uber die Vereinbarkeit des
Ubereinkommens mit dem schwei zerischen Recht sowie tiber die Mdglichkeiten des Schutzes
entfUhrter Kinder im Zusammenhang mit Rickfuhrungen. In seiner schriftlichen Antwort
fuhrte der Bundesrat zunéchst aus, dass das Ubereinkommen mit dem Bundesrecht und insbe-
sondere Art. 11 der Bundesverfassung (Schutz der Kinder und Jugendlichen) vereinbar sal.
Ferner seien die Aufgaben des Dienstes fiir internationalen Kindesschutz im Haager Uberein-
kommen klar umrissen. Demnach misse dieser Dienst unmittelbar oder mit Hilfe anderer Be-
hérden alle geeigneten Massnahmen treffen, um z.B. den Aufenthaltsort eines entfihrten Kin-
des ausfindig zu machen, die freiwillige Rickgabe des Kindes sicherzustellen oder eine guitli-
che Regelung der Angelegenheit herbeizufiihren. Eine Sistierung der Rickfihrung bis zur de-
finitiven Zuteilung des Sorgerechtes an einen Elternteil widerspreche einerseits dem Ziel des
Ubereinkommens, ein entfiihrtes Kind so rasch als moglich wieder an seinen gewohnlichen
Aufenthaltsort zuriickzubringen. Andererseits untersage es das Ubereinkommen ausdriicklich,
dass ein mit einem Ruckfuhrungsbegehren befasstes Gericht einen Entscheid Uber das Sorge-
recht fallen konne.

Vreni Hubmann verlangte vom Bundesrat ferner Auskunft Uber die Unterstiitzungsmassnah-
men, welche die Schweiz zugunsten einer Schweizerin getroffen habe, die aufgrund des
Ubereinkommens gezwungen wurde, mit ihren Kindern zu deren Vater nach Argentinien zu-
ruckzukehren. Der Bundesrat legte dar, in derartigen Félen werde sichergestellt, dass die
Kinder von einer geeigneten Person begleitet oder entgegengenommen wirden und dass die
zustandige Jugendschutzbehdrde den Aufenthalt der Kinder begleite und Uberwache. Im kon-
kreten Fall sei die schweizerische Botschaft in Argentinien mit der betroffenen Schweizerinin
Kontakt und unterstiitze bzw. berate sie in verschiedenster Hinsicht.

Ruth-Gaby Vermot-Mangold wollte vom Bundesrat wissen, ob Kinder - namentlich entfihrte
Kinder - wahrend der fir sie schwierigen Zeit der Scheidung eine ,, anwaltschaftliche Person®
zur Verflgung hétten, die dem Kindeswohl besondere Aufmerksamkeit schenke. Der Bundes-
rat hielt in seiner schriftlichen Antwort fest, dass bereits im Zivilgesetzbuch die Méglichkeit
vorgesehen sei, dass Kinder wahrend des Scheidungsverfahrens durch einen Beistand vertre-
ten wirden. Bei entfuhrten Kindern werde von der zusténdigen zentralen Behdrde versucht,
eine gutliche Regelung der Angelegenheit herbeizufiihren. Daflr werde beispielsweise der in-
ternationale Sozialdienst as internationale Schlichtungs- und Beratungsstelle beigezogen.
Schliesslich wollte J. Alexander Baumann vom Bundesrat wissen, ob die Medienberichte zu-
treffen, wonach ein dreijahriges Kind mit Schweizer Biirgerrecht aufgrund des Ubereinkom-
mens zum Vater nach Italien ausgeliefert werden solle. Der Bundesrat bestétigte, dass das zu-
stéandige kantonale Obergericht die Rickfihrung des betreffenden Kindes nach Italien beaht
habe. Dabei unterstrich er, dass das Haager Ubereinkommen sich nicht nach der Nationalitat
des Kindes, sondern nach dessen bisherigen gewohnlichen Aufenthalt richte. Da die schwei-
zerischen Gerichte der Ansicht seien, dass das betreffende Kind seinen bisherigen gewoéhnli-
chen Aufenthalt in Italien habe, hétten sie der Ruckfihrung des Kindes zugestimmit.

e Migrations- und Asvlpolitik

Informationssystem fur den Auslander- und Asylbereich
02.047

Als Erstrat hat sich der Nationalrat mit dem bundesrétlichen Entwurf eines Gesetzes Uber das
Informationssystem fur den Auslander- und Asylbereich befasst, das als lex specialis zum
Bundesgesetz Uber den Datenschutz die gesetzliche Grundlage fir das amtsiibergreifende
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EDV-Projekt «Auslander 2000» schaffen soll. Dieses neue Informationssystem soll die veral-
teten Informationssysteme des Bundesamtes fur Auslénderfragen (zentrales Auslanderregis-
ter, ZAR) sowie des Bundesamtes fir Flichtlinge (automatisierte Personenregistratursystem,
AUPER) abldsen und durch ein den heutigen technischen und datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen gentigendes, einheitliches Informationssystem ersetzen. Im Namen der Kommission
erlauterte Pierre Tillmanns (SP, Waadt), dass die anfanglich von der Kommission gehegten
datenschutzrechtlichen Bedenken ausgerdumt werden konnten, da der Eidgendssische Daten-
schutzbeauftragte bereits wahrend der Vernehmlassung dem Gesetz seine Zustimmung gege-
ben habe. Der Nationarat folgte der Empfehlung seiner Kommission und sprach sich ein-
stimmig (137 Stimmen) fir Annahme des Entwurfes aus.

Stand des Geschéfts, =

Abkommen mit Senegal. Was fihrte zum Scheitern?
03.5088 Frage Heim Alex (CVP, Solothurn)

Transitabkommen
03.5039 Frage Schlter Ulrich (SVP, Zrich)

Transitabkommen mit Ghana?
03.5071 Frage Fehr Hans (SVP, Zirich)

In der Fragestunde des Nationalrates verlangte Alex Heim vom Bundesrat Auskunft darber,
ob es zutreffe, dass schweizerische NGO bel senegal esischen Parlamentarierinnen und Parla-
mentariern interveniert hétten, damit das Transitabkommen mit der Schweiz nicht ratifiziert
werde. Der Bundesrat fuhrt in seiner schriftlichen Antwort aus, dass es nach seiner Kenntnis
zutreffe, dass Vertreter schweizerischer NGO sich in Senegal kritisch Uber das Transitab-
kommen gedussert hétten. Zudem habe die senegalesische Regierung in ihrer Erklarung des
Rickzuges ausgefiihrt, dass es u.a. auch die offentlich gedusserte Opposition gegen das Ab-
kommen gewesen s, die sie zum Riickzug bewogen habe. Der Widerstand gegen das Ab-
kommen habe zu einer internationalen Medienkampagne gefihrt, an der sowohl schweizeri-
sche al's auch senegalesische NGO aus dem Menschenrechtsbereich sowie politische Parteien
beteiligt gewesen seien. Der Bundesrat bedauert, dass mit offenbar einseitigen Informationen
ein Abkommen verhindert worden sei, das aus der Sicht der Schweiz ein wichtiges Instrument
einer koharenten und auch menschenrechtskonformen Riickkehrpolitik dargestellt habe.

Ulrich Schlter wollte vom Bundesrat wissen, ob er nun nach dem Scheitern seiner Transitab-
kommen-Politik und der weiteren Zunahme der illegalen Einwanderung bereit sei, endlich ei-
ne griffige Drittstaatenregelung ins Auge zu fassen. Bundesrétin Ruth Metzler fuhrte hierauf
aus, dass das Transitabkommen mit Senegal aufgrund von innenpolitischen Erwdgungen von
der senegalesischen Regierung zurlickgezogen worden sei. Da Transitabkommen einen Teil
einer kohdrenten Rickkehrpolitik bilden und mit derartigen Abkommen die Probleme des
Wegweisungsvollzuges mittels Dialog und internationaler Zusammenarbeit zwischen den
Herkunfts-, Transit- und Zielstaaten angegangen werden kénnten, sollen die Bemiihungen um
den Abschluss von Transitabkommen fortgefihrt werden. Demgegeniber tragen Drittstaaten-
regelungen primér dazu bei, das Asylsystem von Gesuchstellern, die bereits in einem anderen
Land hétten Schutz finden konnen, zu entlasten. Somit dienen Transitabkommen und Dritt-
staatenregel ungen unterschiedlichen Zielen.

Schliesslich wiinschte Hans Fehr vom Bundesrat Auskunft tber die nach dem Scheitern des
Transitabkommens mit Senegal geplanten Massnahmen gegen den ,, Asylmissbrauch* und den
»Zustrom von Scheinfllchtlingen®. In seiner schriftlichen Antwort legte der Bundesrat dar,
dass zurzeit Regelungen geprift wirden, wonach Personen mit einem rechtskraftigen Nicht-
eintretensentscheid keine Sozialhilfeleistungen mehr erhaten sollten. Zudem werde auch ge-
priift, wie das Asylverfahren noch weiter verkirzt werden kénne. Ferner schlage der Bundes-
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rat in seinem Entwurf zur Tellrevision des Asylgesetzes eine verbesserte und effizientere
Drittstaatenregelung vor, die im Wesentlichen derjenigen Deutschlands entspreche. Indes |eh-
ne der Bundesrat aus rechtlichen, praktischen und finanziellen Griinden die Internierung von
abgewiesenen, , identitdtslosen” oder kriminellen Asylsuchenden ab.

e Sicherheits- und Aussenpolitik

Bundesgesetz Uber die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren

und zur Identifizierung von unbekannten und vermissten Personen
00.088

Als Zweitrat hat sich der Sanderat mit dem vom Bundesrat vorgelegten Entwurf eines Bun-
desgesetzes Uber die Verwendung von DNA-Profilen zur Aufkldrung von Straftaten sowie zur
Identifizierung unbekannter, vermisster oder toter Personen befasst. Das Bundesgesetz soll
die gesetzliche Grundlage fir das sich bereits im Aufbau befindliche DNA-Profil-
Informationssystem schaffen.
Der Standerat schloss sich sowohl in Bezug auf die Frage eines Kataloges derjenigen Delikte,
bei denen eine DNA-Analyse zuldssig ist als auch auf die Frage der Léschung der DNA-
Profile freigesprochener oder als Tater ausgeschlossener Personen dem Nationalrat an. Dis-
kussionslos folgte der Standerat dem Antrag der vorbereitenden Kommission, auf einen De-
liktskatalog zu verzichten. Ebenso folgte der Stéanderat dem Nationalrat in Bezug auf die au-
tomatische Léschung der DNA-Profile freigesprochener oder als Téater ausgeschlossener Per-
sonen. Zu Diskussionen Anlass gab einzig der Antrag der Kommissionsminderheit, die Mog-
lichkeit einer Profilentnahme auf eigenes Verlangen zu schaffen. Demnach sollten Personen,
die ein schutzwirdiges Interesse haben, sich von einem Verdacht zu entlasten, auch in einem
gegen Drittpersonen oder gegen Unbekannt gefiihrten Strafverfahren beantragen kénnen, tber
sich selbst ein DNA-Profil erstellen lassen zu konnen. Mit 21 zu 8 Stimmen lehnte der Stan-
derat indes diesen Minderheitsantrag ab, namentlich wegen der ihm inhérenten Gefahr der
Abschwéchung der Unschuldsvermutung und des moéglichen Missbrauchs einer solchen M 6g-
lichkeit der Profilentnahme auf eigenes Verlangen. In der Gesamtabstimmung nahm der Stan-
derat das DNA-Profil Gesetz mit 26 zu 0 Stimmen an. Das Geschéft geht nun zur Differenz-
bereinigung zuriick an den Nationalrat.

Stand des Geschéftes. =

Uberwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs - Bundesgesetz tber die

verdeckte Ermittlung
98.037

Der Nationalrat hatte sich erneut mit der Bereinigung von Differenzen im neuen Bundesge-
setz Uber die verdeckten Ermittlungen zu befassen. Im Zentrum der zwischen den beiden R&
ten bestehenden Differenzen steht die Frage, ob verdeckte Ermittlungen nur bei Straftaten zu-
lassig sein sollen, die im Gesetz abschliessend aufgezéhlt sind. Im Namen der vorbereitenden
Kommission trat Dorle Valender (FDP, Appenzell Ausserrhoden) dafir ein, am Deliktskata-
log festzuhalten, denn das rechtsstaatlich nicht Uber alle Zweifel erhabene Instrument der ver-
deckten Ermittlung solle nur dann eingesetzt werden, wenn die Schwere der Straftat dies auch
tatsachlich rechtfertige. Daher tue der Gesetzgeber gut daran, festzulegen, wann verdeckt er-
mittelt werden kdnne und wann nicht. Stillschweigend und oppositionslos folgte der National-
rat dem Kommissionsantrag fur die Aufnahme eines Deliktskataloges ins Bundesgesetz Gber
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die verdeckten Ermittlungen. Die Vorlage geht nun zur erneuten Differenzbereinigung an den
Standerat zurick.
Stand des Geschéftes: =

Terrorismus und Menschenrechte
03.1001 Dringliche Einfache Anfrage Berberat Didier (SP, Neuchéatel)

Didier Berberat verlangte mit seiner dringlichen einfachen Anfrage vom Bundesrat Auskunft
Uber die Position der Schweiz in Bezug auf die anl&sslich der 59. Jahrestagung der UNO-
Menschenrechtskommission zu diskutierende Resolution «Terrorismus und Menschenrechte».
In seiner Antwort legte der Bundesrat dar, dass der UNO-Menschenrechtskommission ge-
genwartig zwei Resolutionen vorlagen: eine Algeriens, fur die nur wenige Staaten votiert hét-
ten, sowie eine Resolution Mexikos, die sich auf die Einhaltung der Menschenrechte im
Kampf gegen den Terrorismus konzentriere. Die Schweiz habe sich darum bemtiht, dass na-
mentlich folgende Elemente in die Resolution Mexikos aufgenommen worden seien: Samitli-
che Massnahmen, welche im Kampf gegen den Terrorismus ergriffen werden, missen mit
dem internationalen humanitéren Volkerrecht, den internationalen Menschenrechten und den
internationalen Rechten bezlglich dem Status von Flichtlingen in Einklang stehen. Antiter-
rorgesetze durfen den erwahnten internationalen Verpflichtungen nicht widersprechen. Zudem
habe die Schweiz auf bilateraler Ebene verschiedene Staaten - wie etwa die USA (Guantana
mo), Russland (Tschetschenien) oder China (Uighuren) - aufgefordert, ihre Verpflichtungen
gemass internationalen Abkommen einzuhalten.

.Lebenslange Verwahrung fur nicht therapierbare, extrem geféhrliche

Sexual- und Gewaltstraftater”, Volksinitiative (RK)
01.025

Die Volksinitiative verlangt zwingend die lebenslange Verwahrung von Sexual- und Gewalt-
straftétern, die als extrem gefahrlich und nicht therapierbar eingestuft werden. Die Bevolke-
rung soll davor geschiitzt werden, dass ein Tater wahrend eines Urlaubs oder nach seiner Ent-
lassung ruckfallig wird.
Im Namen der SVP-Fraktion erklarte Ulrich Schlter (SVP, Zirich) im Nationalrat, dass der
Schutz der Opfer Prioritdt gegenuber Resozialisierungsbestrebungen erhalten sollte. Der
Schutz der Menschen gehe dem Schutz der Menschenrechte vor. Die Mehrheit des National-
rates folgte indes der Argumentation des Bundesrates und der vorbereitenden Kommission,
wonach die Initiative nichts Neues bringe und die Offentlichkeit bereits mit dem heute gelten-
den Recht effektiv geschiitzt werden konne. Zudem hat sich der Bundesrat bereits des Prob-
lems angenommen und in der vorgesehenen Revision des Strafgesetzbuches den Schutz der
Offentlichkeit vor gemeingefahrlichen Tatern verstarkt. Mit 123 zu 36 Stimmen empfiehlt der
Nationarat Volk und Standen, die Initiative abzulehnen.

Stand des Geschéftes. v/

Transparenz bei Waffenausfuhr
03.5020 Frage Hollenstein Pia (GPS, St.Gallen)

Pia Hollenstein verlangte vom Bundesrat Auskunft darlber, ob die Ausfuhr von Kriegsmate-
rial nicht fur die Bevilkerung transparenter gestaltet werden konnte. Bundesrat Joseph Deiss
flhrte aus, dass das Seco seit 2001 jahrlich eine Pressemitteilung verfasse, welche statistische
Angaben Uber den Wert und die Art des in verschiedene Lander exportierten Kriegsmaterials
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enthalte. Samtliche Informationen betreffend Ristungsunternehmen unterstiinden jedoch dem
Amtsgeheimnis und konnten daher nicht verdffentlicht werden. Hingegen werden nach Art.
32 des Kriegsmaterialgesetzes die Geschéftsprifungskommissionen der beiden Réte tber die
Einzelheiten der Kriegsmaterial sausfuhr durch einen Bericht des Seco orientiert.

Polizeiliche Befragungen von Schweizer Burgerinnen und Burgern in den

USA
03.5022 Frage Neirynck Jacques (CVP, Waadt)

Jacques Neirynck wollte vom Bundesrat wissen, ob dieser Kenntnis Uber diskriminierende
Behandlung Schweizer Staatsangehotriger durch den US-amerikanischen Immigration and Na-
turalization Service (INS) und ob er dagegen protestiert bzw. Massnahmen ergriffen habe. In
seiner schriftlichen Antwort fuhrt der Bundesrat aus, dass die verschéarften amerikanischen
Einreisebestimmungen alle ausléndischen Staatsangehdrigen gleichermassen treffen und da-
her nicht diskriminierend seien. Zudem hétten weder das EDA noch die schweizerischen Ver-
tretungen in den Vereinigten Staaten Kenntnis davon, dass Schweizerinnen und Schweizer
willkdrlichen oder diskriminierenden Verhoren durch den INS unterzogen worden seien. Es
bestiinde daher fir den Bundesrat auch keine Veranlassung, besondere Massnahmen gegen
amerikanische Staatsangehorige zu ergreifen.

G8-Gipfel und Krieg im Irak
03.5027 Zisyadis Josef (PdA, Waadt)

Mit seiner Frage verlangt Josef Zisyadis vom Bundesrat Auskunft darliber, was die Schweiz
zu tun gedenke, falls der im Juni stattfindende G8-Gipfel zeitgleich mit einem Irak-Krieg
stattfinde. Der Bundesrat stellt in seiner schriftlichen Antwort klar, dass die Schweiz sich ver-
pflichtet habe, Frankreich bei der Organisation des G8-Gipfelsin Evian zu unterstiitzen. Diese
Unterstiitzung werde auch im Falle eines Krieges im Irak aufrechterhalten.

Ausschluss vorlaufiger Anwendbarkeit belastender internationaler Ver-

trage
02.456 Parlamentarische Initiative Spoerry Vreni (FDP, Zirich)

Einstimmig Folge gab der St&nderat der parlamentarischen Initiative Spoerry. Diese fordert in
Form der allgemeinen Anregung, dass der Bundesrat zu verpflichten sei, bei internationalen
Vertragsverhandlungen zu Ubereinkommen, welche von der Bundesversammlung zu geneh-
migen oder gar dem Referendum zu unterstellen sind, die vorlaufige Anwendung zumindest
immer dann auszuschliessen, wenn damit fir die Schweizer Bevolkerung nicht nur Vorteile,
sondern auch Nachteile verbunden sind. Die Initiantin greift damit ein Problem auf, das seit
dem Inkrafttreten der neuen Bundesverfassung ungel6st ist. Volkerrechtlich konnen Staaten
zwar einvernehmlich die vorlaufige Anwendung eines internationalen Vertrages oder Teile
davon bereits vor dessen Inkrafttreten vereinbaren. Ob der Bundesrat zur Eingehung einer
solchen Vereinbarung befugt i, ist indes eine Frage der nationalen Rechtsordnung. Wahrend
der Bundesrat nach der Bundesverfassung von 1874 gewohnheitsrechtlich as Teil seiner Fih-
rungsfunktion in der Aussenpolitik die Befugnis zur vorléufigen Anwendung von provisori-
schen und dringlichen Vertragen hatte, sofern eine besondere Dringlichkeit oder die Wahrung
wesentlicher Interessen der Schweiz dies geboten, enthélt die neue Bundesverfassung keine
entsprechende Zustandigkeit des Bundesrates. Die Aufnahme einer entsprechenden Befugnis
in die neue Verfassung wurde vielmehr ausdriicklich zugunsten einer Regelung auf Gesetzes-
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stufe abgelehnt. Die entsprechende Rechtsgrundlage ist indessen bis heute noch nicht geschaf-
fen worden.
Stand des Geschéftes. =

e Einzelne Lander/Reqgionen

Todesurteile gegen Tibeter
03.5001 Frage Fehr Mario (SP, Zirich)

Verletzung der Menschenrechte in Tibet
03.5033 Frage Banga Boris (SP; Solothurn)

In der Fragestunde des Nationalrates winschten sowohl Mario Fehr als auch Boris Banga
vom Bundesrat Auskunft dartiber, welche Folgen dieser aus der Verhdngung und Vollstre-
ckung von Todesurteilen gegen Tibeter ziehe.

In seiner schriftlichen Antwort legte der Bundesrat dar, dass er den Prozess gegen Losang
Dhondup und Tenzin Deleg Rinpoche verfolgt und gegenliber den chinesischen Behorden die
Notwendigkeit eines fairen Verfahrens betont habe. Nach Verkiindung der Todesstrafe habe
sich die Schweiz zudem der Intervention der Européischen Union beim chinesischen Aus-
senminister angeschlossen und ihre Ablehnung der Todesstrafe bekréftigt. Die Schweiz werde
sich zudem im Rahmen des Menschenrechtsdialoges mit China weiterhin fir die Befreiung
politischer Gefangener — speziell im Tibet — einsetzen, Einsatz der in der Vergangenheit na-
mentlich bei der Haftentlassung von Takna Jagme Sangpo Friichte getragen hat. Schliesslich
erklérte der Bundesrat, dass er sich anlésslich der 59. Session der M enschenrechtskommission
vehement fUr die Abschaffung der Todesstrafe einsetzen werde.

Befreiung von Ingrid Betancourt
03.5004 Frage Menétrey-Savary Anne-Catherine (GPS, Waadt)

Mit ihrer Frage verlangte Anne-Catherine Menétrey-Savary vom Bundesrat Auskunft darliber,
ob die Schweiz die internationalen Anstrengungen zur Befreiung von Ingrid Betancourt - der
im Méarz 2002 von den Rebellen der FARC entfihrten Kandidatin fur die Préasidentschafts-
wahlen in Kolumbien - unterstiitze und bereit sei, diplomatischen Druck auf die kolumbiani-
schen Behdrden auszutiben, damit diese mit der FARC verhandelten. Der Bundesrat legte in
seiner schriftlichen Antwort dar, dass er regelmassig die Angriffe auf die Zivilbevdlkerung
und zivile Infrastruktur in Kolumbien verurteile und alle Konfliktparteien aufrufe, das huma-
nitére Volkerrecht zu respektieren. Diese Appelle - der letzte datiere vom 17. Februar 2003 -
gehen mit den Bemuhungen der Schweiz einher, die Strukturen der Zivilgesellschaft zu stér-
ken und den Friedensprozess erneut zu beleben. Als Drittstaat sei die Schweiz im Entfuh-
rungsfall Betancourt jedoch nicht direkt betroffen, wirde indes ein entsprechendes Engage-
ment auf Ersuchen der betroffenen Regierungen - Frankreich und Kolumbien - prifen.

Internationales Treffen zu Palé&stina
03.5005 Frage Menétrey-Savary Anne-Catherine (GPS, Waadt)

Anne-Catherine Menétrey-Savary wiinschte vom Bundesrat Auskunft dartiber, ob nach dem
vom EDA im Februar organisierten internationalen humanitéren Treffen zum Irak nicht auch
ein solches Treffen zu Pal&stina ins Auge gefasst werde, insbesondere weil zu beflrchten sai,
dass der Krieg im Irak die Situation in den besetzten Gebieten verschlimmern werde. Der
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Bundesrat legte in seiner schriftlichen Antwort dar, dass im Gegensatz zur Irak-Krise die hu-
manitéaren Aspekte des israglisch-palastinensischen Konfliktes seit geraumer Zeit durch die
internationale Gemeinschaft verfolgt wirden. Die Schweiz erinnere zudem Israel und die Pa-
| astinensische Autonomiebehorde regelméssig an ihre Verpflichtungen aufgrund des humani-
téren Volkerrechtes und insbesondere der vierten Genfer Konvention. Zudem habe die
Schweiz am 5. Dezember 2001 eine Konferenz Uber die Anwendbarkeit der vierten Genfer
Konvention organisiert und geleitet. Schliesslich hénge der Erfolg einer humanitaren Konfe-
renz sowohl von der Unterstiitzung einer gentigenden Anzahl von Geberléndern al's auch vom
Bestehen einer Verbindung zwischen einer solchen Konferenz und der Wiederaufnahme des
politischen Dialoges zwischen den Konfliktparteien ab. Aus all diesen Grinden beschranke
sich die Schweiz zurzeit auf das aufmerksame Verfolgen der humanitéren Situation in den pa-
| &stinensischen Gebieten.

Rechtsstatus von Hongkong
03.5015 Frage Mugny Patrice (GPS, Genf)

Angesichts der vorgeschlagenen Einfligung eines neuen Artikels im Grundgesetz Hongkongs,
wonach es moglich werde, eine Person wegen Verrates, Sezession, aufrihrerischer oder sub-
versiver Aktivitéten gegen das chinesische Regime oder des Verrates von Staatsgehei mnissen
mit einer Freiheitsstrafe zwischen sieben Jahren und Iebenslanglich zu bestrafen, verlangt Pat-
rice Mugny vom Bundesrat Auskunft dartiber, wie dieser die Situation einschétze und welche
Schritte er prife. Der Bundesrat legt in seiner schriftlichen Antwort dar, dass das Grundgesetz
Hongkongs die Einfuhrung eines Gesetzes gegen subversive Aktivitdten vorsehe. Ein erster
Gesetzesentwurf habe den Bundesrat beunruhigt. Der schweizerische Generalkonsul in Hong-
kong habe - wie u.a. auch die Europdische Union - daraufhin bel der Regierung interveniert
und die schweizerischen Bedenken mitgeteilt. Der neue Gesetzesentwurf zeige deutlich, dass
zahlreiche Bedenken von der Regierung aufgenommen worden seien. Dennoch prife der
Bundesrat, ob nicht einzelne Bestimmungen der ,, National Security Bill* die Grundrechte und
Grundfreiheiten der Burger Hongkongs beschranken wrden. Zurzeit wirden auch aternative
Interventionsmoglichkeiten ausgel otet.

e |lrak-Krise

Der am 20. Méarz 2003 mit den ersten amerikanischen und britischen Angriffen auf Ziele in
Irak offen begonnene Irak-Krieg hat sowohl vor als auch nach Ausbruch der Kriegshandlun-
gen zu einer Vielzahl von Vorstdssen gefuhrt, die hier - wo moglich nach Themenbereich zu-
sammengefasst - dargestellt werden sollen.

Erklarung des Bundesrates zur Irak-Krise

Bundesprésident Pascal Couchepin fuhrte in seiner namens des Bundesrates abgegebenen Er-
klérung zum Irak-Krieg aus, dass die Vereinigten Staaten und die anderen an den Angriffen
beteiligten Lander sich Uber die Charta der Vereinten Nationen hinweggesetzt hatten, indem
sie ohne entsprechende Erméchtigung des UNO-Sicherheitsrates zum Angriff geschritten sei-
en. Daher handle es sich beim Irak-Krieg um einen Konflikt zwischen Staaten und daher gelte
das Neutralitétsrecht. Die Schweiz werde sich weder direkt noch indirekt an den militérischen
Operationen beteiligen und somit z.B. den Transit oder Uberflug im Zusammenhang mit dem
bewaffneten Konflikt verbieten. Auch die Ausfuhr von Kriegsmaterial fir die laufenden Ope-
rationen sal untersagt. Welter ruft der Bundesrat die standigen Mitglieder des UNO-
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Sicherheitsrates auf, ihre Spaltung zu Uberwinden und im Interesse der internationalen Ge-
meinschaft zu einem gemeinsamen V orgehen zurtickzufinden. Denn der Umstand, dass einige
Staaten ohne Mandat der internationalen Gemeinschaft beschliessen, Gewalt anzuwenden,
bedeute ein Scheitern fir den Sicherheitsrat und stelle gleichzeitig einen geféhrlichen Praze-
denzfal fur dasinternationale System kollektiver Sicherheit dar.

Definition einer Aggressionshandlung gemass UNO-Charta,
Verurteilung von Urhebern von Aggressionshandlungen;
Zustandigkeit des Internationalen Strafgerichtshofes im Falle von Ag-

gressionshandlungen geméass UNO-Charta
03.5094; 03.5095; 03.5096 Fragen Schmied Walter (SVP, Bern)

Walter Schmied wollte vom Bundesrat wissen, ob es sich bel einer vom Sicherheitsrat nicht
autorisierten Militaraktion gegen Irak um eine «Aggressionshandlung» nach Kapitel VII der
UNO-Charta handle bzw. ob sich der Internationale Strafgerichtshof mit den Urhebern von
derartigen Aggressionshandlungen befassen werde. Bundesrétin Micheline Calmy-Rey erklér-
te, dass die UNO-Charta Aggressionshandlungen nicht definiere. Vielmehr liefere Resolution
3314 vom 14. Dezember 1974 der UNO-Generalversammlung dem Sicherheitsrat wichtige
Indizien, fur die Feststellung einer Aggression. Das Verbrechen der Aggression sei zwar
grundsétzlich in der Liste derjenigen Verbrechen enthalten, fur die der Internationale Strafge-
richtshof zustandig sei; da indes noch keine einheitliche Definition der Aggression existiere,
konne der Strafgerichtshof zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht téatig werden.

Irak-Krise
03.5008, 03.5009 Fragen Wyss Ursula (SP, Bern)

Auf Fragen von Ursula Wyss eingehend, fuhrte Bundesrétin Micheline Calmy-Rey aus, dass
der Sicherheitsrat militérische Sanktionen nur dann ergreifen kdnne, wenn er feststelle, dass
eine Bedrohung oder ein Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung geméss Art. 39 der
UNO-Charta vorliege. Der Sicherheitsrat sei daher nicht befugt, praventive Angriffskriege zu
gestatten, wenn die Voraussetzungen von Art. 39 UNO-Charta nicht erfiillt seien. Bundesrétin
Micheline Calmy-Rey fihrte weiter aus, dass sich die Schweiz seit vielen Jahren um die um-
fassende Achtung und Abriistung von Massenvernichtungswaffen bemiihe. Das Vertragssys-
tem zur Achtung von Nuklearwaffen sei in der Tat gefahrdet, da die Vereinigten Staaten, Chi-
na, Russland, Frankreich und Grossbritannien ihre Vertragspflichten nur teilweise wahrge-
nommen haben. Nordkorea habe sich kirzlich aus seinen vertraglichen Verpflichtungen zu-
rickgezogen und Indien, Isragl und Pakistan besdssen zwar Nuklearwaffen, seien indes gar
nie einem Abrustungsabkommen beigetreten.

Konferenz fir die demokratische Opposition in Irak
03.5077 Frage Fetz Anita (SP, Basel-Stadt)

Aufhebung der UNO-Sanktionen in Irak
03.5078 Frage Fetz Anita (SP, Basel-Stadt)

Anita Fetz verlangte vom Bundesrat Auskunft darber, ob die Schweiz bereit sei, eine Konfe-
renz der demokratischen Opposition im Irak zu organisieren, an welcher der demokratische
Aufbau Iraks vorbereitet werden kénne. Bundesrétin Micheline Calmy-Rey legte dar, dass an-
lasslich des WEF in Davos Colin Powell, dem amerikanischen Aussenminister, ein Dokument
Ubergeben worden sei, in dem die Eckwerte einer demokratischen und rechtsstaatlichen Ent-
wicklung im Irak festgehalten wirden. Darin werde betont, dass solchen Entwicklungen nur
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dann Erfolg beschieden sei, wenn sie politisch breit abgestiitzt seien und im Rahmen der Ver-
einten Nationen erfolgten. Zudem bestétigte Bundesrétin Micheline Calmy-Rey, dass sich die
Schweiz seit Jahren um die Verbesserung und Verfeinerung des Sanktionsregimes gegen Irak
einsetze.

Uberflugsrecht der Schweiz und Antipersonenminen
03.5017 Frage Dupraz John (FDP, Genf)

Keine Uberflugsrechte fiir Irak-Krieg
03.5037 Frage Graf Maya (GPS, Basel-Land)

Keine Uberflugsrechte fiir den Irak-Krieg
03.5066 Frage Jossen Peter (SP, Wallis)

Kontrolle der militarischen Uberfliige
03.5091 Frage Teuscher Franziska (GPS, Bern)

Der Bundesrat sah sich in der Fragestunde mit vier Fragen konfrontiert, die sich alle mit dem
Uberflug von Kriegsflugzeugen bzw. mit der Moglichkeit der Kontrolle militarischer Uber-
fllge befassten. Bundesrétin Micheline Calmy-Rey legte dar, dass aufgrund des bundesrétli-
chen Entscheides vom 21. Februar 2003, der Uberflug von Flugzeugen, die Waffen oder an-
deres Kriegsmateria - inklusive Antipersonenminen - transportieren, nicht zuléssig sei. Da
der Transport von Antipersonenminen nicht mit dem schweizerischen Recht vereinbar sei,
wirden ale entsprechenden Uberflugsgesuche abgelehnt. Im Falle eines Ausbruchs von
Kriegshandlungen ohne vorgangige Erméachtigung des Sicherheitsrates wirde das Neutrali-
tétsrecht zur Anwendung gelangen. In diesem Fall wirden nur Uberfliige zu humanitéren
Zwecken - namentlich der Transport von Verletzten - gestattet. Bestiinde ein Verdacht, dass
ein bewilligter Uberflug sich nicht an die vereinbarten Bedingungen halte, bestehe keine an-
dere Kontrollmdglichkeit, as das entsprechende Flugzeug zur Landung in der Schweiz zu
zwingen und dann zu kontrollieren. Zum gegebenen Zeitpunkt habe der Bundesrat aber keine
Veranlassung daran zu zweifeln, dass die Vereinigten Staaten oder andere Staaten sich nicht
an diese Bedingungen hielten.

Irak-Konflikt und o6ffentliche Sicherheit
03.5003 Frage Fehr Mario (SP, Zirich)

Mario Fehr verlangte vom Bundesrat Auskunft tber die von Bund, Kantonen und Gemeinden
seit Ausbruch der Irak-Krise ergriffenen Sicherheitsmassnahmen und deren Kosten. In seiner
schriftlichen Antwort legt der Bundesrat dar, dass die zustandigen Behtrden des Bundes eine
umfassende Lagebeurteilung vorgenommen und praventive Massnahmen eingeleitet hatten.
Namentlich selen die kantonalen und st&dtischen Polizeikorps ersucht worden, spezifische
und verstéarkte Informationsbeschaffung durchzufihren. Zudem seien die Sicherheitsdispositi-
ve bel den auslandischen Vertretungen erhdht und fur den Kriegsfall zusétzliche Sicherheits-
vorkehrungen (etwa fur die Zivilluftfahrt) vorgesehen worden. Uber die diesbeziiglichen Kos-
ten seien zum jetzigen Zeitpunkt indes noch keine Angaben mdglich.
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Zukunft des irakischen Kurdistans
03.5081 Frage Menétrey-Savary Anne-Catherine (GPS, Waadt)

Tarkei und irakisches Kurdistan
03.5093 Frage de Dardel Jean-Nils (SP, Genf)

Die Situation im irakischen Kurdistan war Gegenstand zweier Fragen: Jean-Nils de Dardel
wollte vom Bundesrat wissen, welche Schritte dieser ins Auge fasse, um die kurdische Bevdl-
kerung im Norden Iraks namentlich vor einer turkischen Invasion zu schitzen. Anne-
Catherine Menétrey-Savary verlangte Auskunft darliber, ob Kurdistan Diskussionsgegenstand
am internationalen humanitéren Treffen in Genf gewesen sei, welche Massnahmen zum
Schutz der Zivilbevdlkerung besprochen worden seien und ob sich die Schweiz an diesen
Massnahmen beteilige. Bundesrétin Micheline Calmy-Rey legte dar, dass sich die Schweiz im
Kriegsfall fur die Erhaltung der territorialen Integritét und Souveranitét des Iraks sowie fir
die Entstehung eines demokratischen und sémtliche Bevdlkerungsgruppen sowie Ethnien um-
fassenden irakischen Staates einsetzen werde.

Ausbau humanitare Hilfe in Irak
03.5092 Frage Fehr Mario (SP, Zrich)

Auf eine entsprechende Frage von Mario Fehr fihrte Bundesrdtin Micheline Calmy-Rey aus,
dass der Bundesrat bereits zusétzliche Mittel fur den Ausbau der humanitéren Hilfe in lrak
bewilligt habe und diese Mittel im Konfliktfall nochmals erhéhen kénnte.

Irak-Krieg. Flichtlingsstrom
03.5107 Frage Ruth-Gaby Vermot-Mangold (SP, Bern)

Irak-Krieg. Humanitare Hilfe
03.5106 Frage Ruth-Gaby Vermot-Mangold (SP, Bern)

Ruth-Gaby Vermot-Mangold wiinschte vom Bundesrat Auskunft tber die vorgesehenen Sze-
narien betr. Fluchtlinge aus dem Irak. In seiner schriftlichen Antwort legte der Bundesrat dar,
dass im Falle eines Krieges davon auszugehen sei, dass bis zu 2 Millionen Menschen den Irak
verlassen und in den umliegenden Staaten Schutz suchen wirden. Aus diesem Grund habe fir
den Bundesrat die humanitére Hilfe vor Ort oberste Prioritét und die Schweiz unterstiitze des-
halb die Massnahmen der internationalen Staatengemeinschaft zur Aufnahme und Versorgung
von Kriegsvertriebenen in der Region. Je nach Verlauf und Dauer des Konfliktes sei jedoch
damit zu rechnen, dass vom Krieg betroffene Menschen aus unterschiedlichen Griinden die
Schweiz um Aufnahme ersuchen wirden. Es kénne davon ausgegangen werden, dass die
Aufnahme von Kriegsvertriebenen und Flichtlingen aus dem Irak durch eine flexible Anpas-
sung der Aufnahme- und Betreuungsstrukturen von Bund und Kantonen erméglicht werden
konne.

Keine Handlungen mit Personen, die Krieg ohne UNO-Mandat fihren
03.5063 Frage Lachat Francois (CVP, Jura)

Auf eine entsprechende Frage von Francois Lachat erklarte Bundesrdtin Micheline Calmy-
Rey, dass zum jetzigen Zeitpunkt die geplanten Treffen mit Vertretern von Staaten, die an
bewaffneten Konflikten beteiligt sind, nicht in Frage gestellt wirden. Zudem werde die
schwei zerische Souveranitét anlésslich des G8-Gipfelsin Evian gewahrt werden.
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Bankkonten von Saddam Hussein in der Schweiz?
03.5025 Frage Zisyadis Josef (PdA, Waadt)

Joseph Zisyadis verlangte vom Bundesrat Auskunft dariiber, ob Saddam Hussein Uber Konten
in der Schweiz verfige und ob diese gesperrt worden seien. Bundesrat Kaspar Villiger erklar-
te, es gebe keinen Anlass fir die Annahme, dass Saddam Hussein tber in der Schweiz Uber
Konten verflge.

Sondersession und neue Vorstosse

Der Nationalrat wird vom 5. bis 8. Ma eine Sondersession durchfuhren. Das Sessionspro-
gramm umfasst neben Fragen der Forderung von Bildung, Forschung und Technologien ins-
besondere die 11. AHV-Revision, die 1. BVG-Revision, verschiedene Standesinitiativen zum
K rankenversi cherungsgesetz sowie Anderungen des Betaubungsmittel gesetzes.
In der Frihjahrssession 2003 wurden u.a. folgende neue V orstdsse eingereicht:

Asyl: Mit einer Standesinitiative regt der Kanton St. Gallen eine Verscharfung des ANAG an
(03.300). Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft sollten demnach auch dann angeordnet wer-
den kénnen, wenn Indizien dafir bestehen, dass die von den Betroffenen angegebene Identitét
falsch oder verfélscht ist bzw. berechtigte Zweifel an der Identitét bestehen. Zudem sei bel e -
ner Haftdauer unter einem Monat in diesen Féllen die Verhdltnismassigkeit der Haft gesetz-
lich zu vermuten. Jean Henri Dunant (SV P, Basel-Stadt) verlangt mit einer Interpellation vom
Bundesrat Auskunft Uber die seiner Ansicht nach zu grossziigige Praxis des BFF bei der vor-
laufigen Aufnahme medizinischer Hartefélle (03.3032). Mit einer Interpellation verlangt Va
lérie Garbani (SP, Neuchéatel) vom Bundesrat Auskunft dartiber, ob der Entscheid, das Mora-
torium Uber die Asylentscheide fur afghanische Staatsangehorige aufzuheben, angesichts der
instabilen Situation und prekaren Sicherheitslage in Afghanistan nicht voreilig und riskant sei
(03.3036).

Migrationspolitik: Cécile Buhlmann (GPS, Luzern) verlangt mit einer Petition einen Bericht
Uber die volkswirtschaftliche Bilanz der Einwanderung (03.3166) und regt mit einer Interpel-
lation eine Offentlichkeitskampagne zur Versachlichung der Migrationsdebatte an (03.3167).
Auskunft Uber die Konsequenzen fur die Migrationsaussenpolitik aus dem gescheiterten Tran-
sitabkommen mit Senegal verlangt Vreni Muller-Hemmi (SP, Zirich) mit einer Interpellation
(03.3080). Die Interpellantin wiinscht dabei insbesondere Auskunft Uber innovative Lésungs-
vorschldge, welche die Asylpolitik in eine umfassende Migrationspolitik einbetten. Eine In-
terpellation von Alex Heim (CV P, Solothurn; 03.3115) sowie eine einfache Anfrage von Luzi
Stamm (SVP, Aargau; 03.1022) winschen Auskunft Uber die Rolle der NGOs beim Scheitern
des Transitabkommens mit Senegal. Schliesslich verlangt Anne-Catherine Menétrey-Savary
(GPS, Waadt) mit einer Interpellation Auskunft Uber die Rechtfertigung der Entscheide betr.
Regulierung der Papierlosen (03.3150).

Biomedizin: Mit einer Interpellation stellt Michéle Berger (FDP, Neuchétel) Fragen zum
Verbot des reproduktiven Klonens menschlicher Lebewesen; namentlich wiinscht die Inter-
pellantin Auskunft Gber die Haltung des Bundesrates zu einem Verbot dieser Art des Klonens
in einem weltweit geltenden Rechtsinstrument (03.3037).

Schweiz und Sklaverei: Neuere sozia- und wirtschaftsgeschichtliche Erkenntnisse beweisen,
dass die Schweiz weit enger als bisher mit der Sklaverel und dem transatlantischen Handel
mit Sklavinnen und Sklaven verflochten war. Daher wiinscht Pia Hollenstein (GPS, St. Gal-
len) mit einer Interpellation vom Bundesrat Auskunft dartiber, ob er bereit sei, die Beteiligung
der Schweiz an der Sklaverei aufarbeiten zu lassen (03.3014).

Exportrisikogarantie: Remo Gysin (SP, Basel-Stadt) verlangt mit einem Postulat die Be-
rucksichtigung menschenrechtlicher Aspekte bel der Exportrisikogarantie (03.3127).

23




Abklrzungen

EMRK Européi sche M enschenrechtskonvention

ILO Internationale Arbeitsorganisation (International Labour Organisation)

IKRK I nternational es Komitee vom Roten Kreuz

OSZE Organisation fur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

Seco Staatssekretariat fir Wirtschaft/Secrétariat d' Etat al'économie

UNO Vereinte Nationen

WTO Welthandel sorganisation

Departemente

EDA Eidgendssisches Departement fur auswartige Angelegenheiten

EDI Eidgendssisches Departement des Innern

EFD Eidgendssisches V ol kswirtschaftsdepartement

EJPD Eidgendssisches Justiz- und Polizeidepartement

EVD Eidgendssisches Finanzdepartement

UVEK Eidgendtssisches Departement fur Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
VBS Eidgendssisches Departement fiir Verteidigung, Bevolkerungsschutz und Sport

Bundesamter/Direktionen

BFF
DEZA
EBG

Bundesamt fur Flichtlinge
Direktion fur Entwicklung und Zusammenarbeit
Eidgendtssisches Biiro fir die Gleichstellung von Frau und Mann

Kommissionen

APK
GPK
RK
SGK
SIK
SPK
UREK
WAK
WBK

Parteien

CSP
CVvP
EDU
EVP
FDP
GPS
LPS
PdA
SD

SP

SVP

Legende

Aussenpolitische Kommission
Geschéftsprifungskommission

Kommission fir Rechtsfragen

Kommission fir soziale Sicherheit und Gesundheit
Sicherheitspolitische Kommission

Staatspolitische Kommission

Kommission fur Umwelt, Raumplanung und Energie
Kommission fur Wirtschaft und Abgaben
Kommission fur Wissenschaft, Bildung und Kultur

Christlich-Soziale Partei
Christlichdemokratische V olkspartei
Eidgendssi sch-Demokratische Union
Evangelische Volkspartei
Freisinnig-Demokratische Parte
Griine Partei Schweiz

Liberale Partei

Partei der Arbeit

Schweizer Demokraten
Sozialdemokratische Partei

Schwei zerische V olkspartei

Stand des Geschéfts: v erledigt

<= zurtickgewiesen
= weiter an den Zweitrat/Differenzbereinigung
= unterbrochen/sistiert

24



	Session 3. – 21. März 2003
	Herausgeber: 		Menschenrechte Schweiz MERS, Bern

	Geschäfte im Zusammenhang mit internatio˜nalen Konventionen
	
	Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung. Internationales Übereinkommen
	01.052

	Rassendiskriminierung. Periodische Berichte an die Aussenpolitischen Kommissionen
	03.3001 Postulat APK-SR
	Übersicht über die von der Schweiz anerkannten Beschwerdeverfahren der wichtigsten UNO-Menschenrechtsverträge

	Europarat
	03.004 / 03.006 Bericht des Bundesrates und der Parlamentarier-Delegation
	Schweizer Delegation im Europarat

	Aufhebung von Bundessteuerbestimmungen, die gegen Artikel 6 EMRK verstossen
	Kanton Jura. Abschaffung der „Erbenbusse“ (WAK/RK)
	Kanton Tessin. Abschaffung der „Erbenbusse“ (WAK/RK)
	UNO-Übereinkommen gegen Terrorismusfinanzierung und Bombenterrorismus. Ratifikation (RK)
	02.052

	Weltweite Chemiewaffenabrüstung. Weitere Abrüstungsmassnahmen
	01.069

	Schweiz und Internationales Jahr des Wassers
	03.5028  Frage Galli Remo (CVP, Bern)
	Neuer General Comment des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte zum Recht auf Wasser

	Weltgipfel über die Informationsgesellschaft
	03.5080  Frage Menétrey-Savary Anne-Catherine (GPS, Waadt)



	Sozialrechte/Sozialpolitik
	
	Behinderten-Initiative. Warum wird die Anwendung des verfassungsmässigen Verhältnismässigkeitsprinzips verschwiegen?
	03.5049  Frage Suter Marc F. (FDP, Bern)

	Soziale Sicherheit. Abkommen mit der Republik der Philippinen
	02.082

	Pa. Iv. Gross Jost. Patiententestament (RK)
	01. 431



	Politische Rechte/Zivildienst
	
	Zivildienstgesetz. Revision
	01.060

	Gewissensfreiheit. Zivildienst statt Gefängnis
	02.2022 Petition Schweizerisches Zivildienstkomitee.

	Änderung des Verantwortlichkeitsgesetzes
	01.435 Parlamentarische Initiative Regine Aeppli Wartmann (SP, Zürich)



	Entwicklungszusammenarbeit/Friedens-politik
	
	Entwicklungszusammenarbeit. Finanzierung
	02.086

	Ablösung der militärischen Einsätze durch zivile Hilfe im Kosovo - Bericht
	02.087

	Massnahmen zur zivilen Friedensförderung und Stärkung der Menschenrechte. Bundesgesetz
	02.077

	Massnahmen zur zivilen Konfliktbearbeitung und Menschenrechtsförderung. Rahmenkredit
	02.076

	Zivile friedensfördernde Massnahmen im Rahmen des VBS. Rahmenkredit
	02.091



	Kinder/Familie
	
	Inländerdiskriminierung beim Familiennachzug
	03.5014  Frage Jossen Peter (SP, Wallis)

	Elternurlaub für erwerbstätige Mütter und Väter
	01.438  Parlamentarische Initiative Teuscher Franziska (GPS, Bern)

	Haager Kindesentführungsübereinkommen und Bundesverfassung
	03.5117  Frage Hubmann Vreni (SP, Zürich)

	Haager Kindesentführungsübereinkommen. Konsequenzen im Einzelfall
	03.5116  Frage Hubmann Vreni (SP, Zürich)

	Kinder und Ehescheidung
	03.5115  Frage Vermot-Mangold Ruth-Gaby (SP, Bern)

	Auslieferung eines Kindes. Haager Konvention
	03.5098  Baumann J. Alexander (SVP, Thurgau)



	Migrations- und Asylpolitik
	
	Informationssystem für den Ausländer- und Asylbereich
	02.047

	Abkommen mit Senegal. Was führte zum Scheitern?
	03.5088  Frage Heim Alex (CVP, Solothurn)

	Transitabkommen
	03.5039  Frage Schlüer Ulrich (SVP, Zürich)

	Transitabkommen mit Ghana?
	03.5071  Frage Fehr Hans (SVP, Zürich)



	Sicherheits- und Aussenpolitik
	
	Bundesgesetz über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten und vermissten Personen
	00.088

	Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs - Bundesgesetz über die verdeckte Ermittlung
	98.037

	Terrorismus und Menschenrechte
	03.1001  Dringliche Einfache Anfrage Berberat Didier (SP, Neuchâtel)

	„Lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter“, Volksinitiative (RK)
	01.025

	Transparenz bei Waffenausfuhr
	03.5020  Frage Hollenstein Pia (GPS, St.Gallen)

	Polizeiliche Befragungen von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern in den USA
	03.5022  Frage Neirynck Jacques (CVP, Waadt)

	G8-Gipfel und Krieg im Irak
	03.5027  Zisyadis Josef (PdA, Waadt)

	Ausschluss vorläufiger Anwendbarkeit belastender internationaler Verträge
	02.456 Parlamentarische Initiative Spoerry Vreni (FDP, Zürich)



	Einzelne Länder/Regionen
	
	Todesurteile gegen Tibeter
	03.5001  Frage Fehr Mario (SP, Zürich)

	Verletzung der Menschenrechte in Tibet
	03.5033  Frage Banga Boris (SP; Solothurn)

	Befreiung von Ingrid Betancourt
	03.5004 Frage Menétrey-Savary Anne-Catherine (GPS, Waadt)

	Internationales Treffen zu Palästina
	03.5005  Frage Menétrey-Savary Anne-Catherine (GPS, Waadt)

	Rechtsstatus von Hongkong
	03.5015  Frage Mugny Patrice (GPS, Genf)



	Irak-Krise
	
	Erklärung des Bundesrates zur Irak-Krise
	Definition einer Aggressionshandlung gemäss UNO-Charta;
	Verurteilung von Urhebern von Aggressionshandlungen;
	Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofes im Falle von Aggressionshandlungen gemäss UNO-Charta
	03.5094; 03.5095; 03.5096  Fragen Schmied Walter (SVP, Bern)

	Irak-Krise
	03.5008, 03.5009  Fragen Wyss Ursula (SP, Bern)

	Konferenz für die demokratische Opposition in Irak
	03.5077  Frage Fetz Anita (SP, Basel-Stadt)

	Aufhebung der UNO-Sanktionen in Irak
	03.5078  Frage Fetz Anita (SP, Basel-Stadt)

	Überflugsrecht der Schweiz und Antipersonenminen
	03.5017  Frage Dupraz John (FDP, Genf)

	Keine Überflugsrechte für Irak-Krieg
	03.5037  Frage Graf Maya (GPS, Basel-Land)

	Keine Überflugsrechte für den Irak-Krieg
	03.5066  Frage Jossen Peter (SP, Wallis)

	Kontrolle der militärischen Überflüge
	03.5091  Frage Teuscher Franziska (GPS, Bern)

	Irak-Konflikt und öffentliche Sicherheit
	03.5003  Frage Fehr Mario (SP, Zürich)

	Zukunft des irakischen Kurdistans
	03.5081  Frage Menétrey-Savary Anne-Catherine (GPS, Waadt)

	Türkei und irakisches Kurdistan
	03.5093  Frage de Dardel Jean-Nils (SP, Genf)

	Ausbau humanitäre Hilfe in Irak
	03.5092  Frage Fehr Mario (SP, Zürich)

	Irak-Krieg. Flüchtlingsstrom
	03.5107  Frage Ruth-Gaby Vermot-Mangold (SP, Bern)

	Irak-Krieg. Humanitäre Hilfe
	03.5106  Frage Ruth-Gaby Vermot-Mangold (SP, Bern)

	Keine Handlungen mit Personen, die Krieg ohne UNO-Mandat führen
	03.5063  Frage Lachat François (CVP, Jura)

	Bankkonten von Saddam Hussein in der Schweiz?
	03.5025  Frage Zisyadis Josef (PdA, Waadt)



	Sondersession und neue Vorstösse
	Abkürzungen
	
	Departemente
	Bundesämter/Direktionen
	Kommissionen
	Parteien
	Legende




